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RS OGH 1985/6/26 1Ob12/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.06.1985

Norm

WRG §26 Abs2

Rechtssatz

Die Anwendung des § 26 Abs 2 WRG kommt nur in Betracht, wenn ein Schaden an einem bereits bestehenden

Bauwerk zwar theoretisch vorhersehbar gewesen wäre, aber nicht vorhergesehen wurde, weil mit der eingetretenen

Auswirkung nicht gerechnet wurde (Koziol, österreichisches Haftp9ichtrecht 2.Au9age II 331); wer nach der

schädigenden Wasserbenutzungsanlage ein Bauwerk errichtet, muß die von der Wasserbenutzungsanlage bei

bewilligungsgemäßem Betrieb ausgehenden Beeinträchtigungen in Kauf nehmen (Koziol, österreichisches

Haftpflichtrecht 2.Auflage II 333).
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